
Allgemeines 3.1

Verfahren bei der Neugründung/Schließung von Orga-
nisationseinheiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Information wurde das Verfahren bei der Neugrü-
dung/Schließung einer Organisationseinheit (Fakultät, Institute, Ab-
teilungen, Sachgebiete etc.) zusammengefasst.

A  Neugründung

1. Neue Kostenstellen

Die Organisationseinheit meldet die neue(n) Kostenstelle(n) an
PS 4.1.
Der Antrag ist für jede Kostenstelle in 3facher Ausfertigung zu
stellen.

Sie finden den Vordruck zu Kostenstellen im Internet auf der Home-
page des Dezernates 5 unter folgender Adresse:

http://www.verwaltung.uni-hannover.de/finanzen

Sie werden über E-Mail nach erfolgter Einrichtung der Kosten-
stelle(n) informiert.

2. Benutzeranträge

Die Organisationseinheit hat für die vorgesehenen SAP-User bei
12.10 einen Benutzerantrag zu stellen.
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Sie finden den Vordruck für Benutzeranträge im Internet auf der Homepage des
Dezernates 5 unter folgender Adresse:

http://www.uni-hannover.de/finanzen/uni2001/information.htm

12.10 informiert die Organisationseinheit, dass die beantragten Berechtigungen
eingerichtet sind. Erst dann kann die dezentrale Einrichtung diese Kostenstelle(n)
bebuchen. Die Kostenstelle(n) sind im Kontoauszug einsehbar.

3. Neue Projekte

Die Organisationseinheit meldet neue Projekte an das Sachgebiet 51.

Sie finden den Vordruck „Drittmittelanzeige“ im Internet auf der Homepage des De-
zernates 5 unter folgender Adresse:

http://www.uni-hannover.de/finanzen/service/formulare.htm

Bitte füllen Sie den Antrag aus, da dort alle für die Einrichtung eines Projekts rele-
vanten Angaben abgefragt werden und somit Nachfragen von seiten der Verwal-
tung vermieden werden können.

Sie werden von der/dem jeweiligen Sachbearbeiter/in über die neuen Projektnum-
mern informiert.

4. Änderung der Finanzierung

Neue Buchungsstellen sind dem Personaldezernat (22B) mitzuteilen.

Folgende Informationen werden spätestens bis zum 15. eines Monats benötigt, weil
die Angaben durch das Personaldezernat (22B) dem NLBV mitgeteilt werden, da-
mit das NLBV dann noch rechtzeitig die Änderungen bei der Personalabrechnung
für den nächsten Monat berücksichtigen kann. Ansonsten werden diese neuen An-
gaben erst im übernächsten Monat berücksichtigt und erst dann im Kontoauszug
sichtbar.

Bitte geben Sie an:

Vorname, Name, Personalnummer, Kostenstelle oder Projekt und ab wann
und bis wann die Änderung gelten soll.

5. Allgemeines

Sehr hilfreich wäre auch ein Ansprechpartner Ihrerseits, der mit der Umstrukturie-
rung betraut ist, um eventuelle Rückfragen zu beantworten. Bitte beantragen Sie
die erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig, da das Verfahren einige Zeit in An-
spruch nimmt und zum Errichtungsdatum alles eingerichtet sein soll. Außerdem
werden dadurch Umbuchungen vermieden.

http://www.uni-hannover.de/finanzen/uni2001/information.htm
http://www.uni-hannover.de/finanzen/service/formulare.htm


Die Mitarbeiter/-innen in der Universitätsverwaltung werden von hier informiert,
dass die Kostenstelle(n) eingerichtet worden ist (sind), mit der Bitte alles Weitere
zu veranlassen. Hierdurch werden auch die gegebenenfalls erforderlichen Ände-
rungen im Postverkehr vorgenommen.

B  Schließung

1. Alte Kostenstelle(n)

Füllen Sie bitte den Kostenstellenantrag erst dann aus, wenn keine Rechnungen
mehr zu erwarten sind bzw. Umbuchungen erfolgen sollen für die „alten“ (zu sper-
renden) Kostenstelle(n). Die Schließung der Kostenstelle(n) sollte aber zeitnah er-
folgen, damit das SAP System auf dem aktuellen Stand ist.

Die Organisationseinheit meldet eine Kostenstellensperrung an PS 4.1. Der Antrag
ist für jede Kostenstelle, auch wenn diese bisher nicht bebucht worden sind, in
3facher Ausfertigung zu stellen.

Der Vordruck für die Sperrung befindet sich unter http://www.uni-
hannover.de/finanzen

Nach der Sperrung kann die Kostenstelle nicht mehr bebucht werden, das
gilt für Personalkosten, Sachkosten und Umbuchungen.

2. Änderung der Finanzierung

Teilen Sie bitte dem Personaldezernat (22B) mit, wenn Personalbelastungen auf
einer Kostenstelle vorhanden sind, wo die Kosten zukünftig gebucht werden sollen.

Die folgenden Informationen werden spätestens bis zum 15. eines Monats benö-
tigt, weil die Angaben durch das Personaldezernat (22B) dem NLBV mitgeteilt wer-
den, damit das NLBV dann noch rechtzeitig die Änderungen bei der Personalab-
rechnung für den nächsten Monat berücksichtigen kann. Ansonsten werden diese
neuen Angaben erst im übernächsten Monat berücksichtigt und erst dann im Kon-
toauszug sichtbar.

Bitte geben Sie an:

Vorname, Name, Personalnummer, zukünftige Kostenstelle/Projektnummer
und ab wann und bis wann die Änderung gelten soll.

3. Alte Projekte/Anlagen

Der Antrag wird von PS 4.1 an das Dezernat 5 - Finanzen weitergeleitet.

Die Mitarbeiter/innen des Sachgebiets 51 lösen die Projekte auf und veranlassen
die Budgetverlagerung. Die Mitarbeiter/innen des Sachgebiets 52 buchen die Anla-
gen um.



4. Allgemeines

Nach den erfolgten Änderungen wird die Kostenstelle in SAP von hier gesperrt.

Sie werden durch E-Mail über die erfolgte(n) Sperrung(en) der Kostenstelle(n), die
Budgetverlagerung, die Auflösung der Projekte und das Umbuchen der Anlagen
informiert.

Die Mitarbeiter/-innen in der Universitätsverwaltung werden von hier informiert,
dass die Kostenstelle(n) gesperrt worden ist (sind), mit der Bitte alles Weitere zu
veranlassen.

Im Auftrag

gez. Gerken


	Das Präsidium
	Neue Kostenstellen
	Allgemeines
	Schließung
	Nach der Sperrung kann die Kostenstelle nicht mehr bebucht werden, das



